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Einleitung   Aufgrund des § 82 Abs. 6 der Hessischen Gemein-
deordnung in der Fassung der Bekanntmachung 
vom 07.03.2005 (GVBl I S. 142), zuletzt geändert 
durch Art. 1 des Gesetzes vom 01.04.2025 (GVBl. 
2025 Nr. 24), hat die Gemeindevertretung der Ge-
meinde ... am ... für die Ortsbeiräte folgende Ge-
schäftsordnung beschlossen: 

  Aufgrund des § 82 Abs. 6 der Hessischen Ge-
meindeordnung (HGO) in der Fassung vom 
01.04.1993 (GVBl. 1992 I S. 534), zuletzt geän-
dert durch Gesetz vom 16.12.2011 (GVBl. I S. 
786), hat die Stadtverordnetenversammlung der 
Stadt Friedberg (Hessen) für die Ortsbeiräte fol-
gende Geschäftsordnung beschlossen: 

 Aufgrund des § 82 Abs. 6 der Hessischen Gemeindeordnung 
in der Fassung der Bekanntmachung vom 07.03.2005 (GVBl 
I S. 142), zuletzt geändert durch Art. 2 des Gesetzes vom 
05.02.2026 (GVBl. 2026 Nr. 8), hat die Stadtverordnetenver-
sammlung der Stadt Friedberg (Hessen) am 26.02.2026 für 
die Ortsbeiräte folgende Geschäftsordnung beschlossen: 

I. Der Ortsbeirat und seine Mitglieder I. Der Ortsbeirat  und seine Mitglieder   

     Die Mitglieder des Ortsbeirates werden von den 
Bürgern des Ortsbezirks gleichzeitig mit den 
Stadtverordneten für die Wahlzeit der Stadtver-
ordnetenversammlung gewählt. Die Mitglieder 
der Ortsbeiräte sind ehrenamtlich tätig. 
 

  

§ 1 Aufgaben und 
Befugnisse des Orts-
beirates 

(1) Der Ortsbeirat vertritt die Interessen der Einwohne-
rinnen und Einwohner seines Ortsbezirks gegen-
über der Gesamtgemeinde. 

§ 1 Aufgaben und Be-
fugnisse des Ortsbei-
rates 

(1) Der Ortsbeirat vertritt die Interessen der Einwoh-
nerinnen und Einwohner seines Ortsbezirks ge-
genüber der Gesamtstadt. 
 

(1) Der Ortsbeirat vertritt die Interessen der Einwohnerinnen 
und Einwohner seines Ortsbezirks gegenüber der Gesamt-
stadt. 
 

 (2) Gemeindevertretung und Gemeindevorstand hören 
den Ortsbeirat zu allen wichtigen Angelegenheiten, 
die den Ortsbezirk betreffen, insbesondere zu dem 
Entwurf des Haushaltsplanes. 
Die Anhörung erfolgt durch eine schriftliche oder 
elektronische Stellungnahme des Ortsbeirates, die 
innerhalb einer Frist von einem Monat an die oder 
den Vorsitzenden der Gemeindevertretung bzw. an 
die Bürgermeisterin oder den Bürgermeister zu 
richten ist. Die oder der Vorsitzende der Gemein-
devertretung bzw. die Bürgermeisterin oder der 
Bürgermeister kann die Frist in Einzelfällen ange-
messen verlängern oder kürzen. Äußert sich der 
Ortsbeirat verspätet oder gar nicht, so gilt dies als 
Zustimmung. 

 (2) Stadtverordnetenversammlung und Magistrat hö-
ren den Ortsbeirat frühzeitig zu allen wichtigen 
Angelegenheiten, die den Ortsbezirk betreffen, 
insbesondere zu dem Entwurf des Haushaltspla-
nes. Wichtige Angelegenheiten in diesem Sinne 
sind 
 
- die Änderung von Ortsbezirksgrenzen, 
- die Entwürfe zum Erlass beziehungsweise 

zur Änderung eines Flächennutzungspla-
nes, der Festsetzungen für den Ortsbezirk 
enthält, 

- Stellungnahmen der Gemeinde in überörtli-
chen Planungen, die einzelne Ortsbezirke 
besonders betreffen, 

- die Entwürfe von Bebauungsplänen, bei de-
nen der Ortsbezirk (auch für Ausgleichs-
maß-nahmen) betroffen ist, 

- Standortfragen für öffentliche Einrichtungen 
(z. B. Schulen, Kindertagesstätten, Alten- 
und Jugendclubs, Spiel- und Sportanlagen, 
Grün- und Erholungsanlagen), 

- Investitionsplanungen zu Objekten des Ort-
steiles, 

- Straßenbenennungen, 
- Vorschläge für die Besetzung des Ortsge-

richtes. 
 
Die Anhörung erfolgt durch eine schriftliche Stel-
lungnahme des Ortsbeirates, die innerhalb einer 
Frist von vier Wochen an den Stadtverordneten-
vorsteher (m/w) bzw. an den Bürgermeister (m/w) 
oder dessen Vertreter (m/w) im Amt zu richten ist. 
Der Stadtverordnetenvorsteher (m/w) bzw. der 
Bürgermeister (m/w) kann die Frist in Einzelfällen 
angemessen verlängern oder kürzen. Äußert sich 
der Ortsbeirat verspätet oder gar nicht, so gilt 
dies als Zustimmung. 
 

(2) Stadtverordnetenversammlung und Magistrat hören den 
Ortsbeirat frühzeitig zu allen wichtigen Angelegenheiten, die 
den Ortsbezirk betreffen, insbesondere zu dem Entwurf des 
Haushaltsplanes. Wichtige Angelegenheiten in diesem 
Sinne sind z. B. 
 
- die Änderung von Ortsbezirksgrenzen, 
- die Entwürfe zum Erlass beziehungsweise zur Ände-

rung eines Flächennutzungsplanes, der Festsetzungen 
für den Ortsbezirk enthält, 

- Stellungnahmen der Gemeinde in überörtlichen Planun-
gen, die einzelne Ortsbezirke besonders betreffen, 

- die Entwürfe von Bebauungsplänen, bei denen der 
Ortsbezirk (auch für Ausgleichsmaß-nahmen) betroffen 
ist, 

- Standortfragen für öffentliche Einrichtungen (z. B. 
Schulen, Kindertagesstätten, Alten- und Jugendclubs, 
Spiel- und Sportanlagen, Grün- und Erholungsanla-
gen), 

- Investitionsplanungen zu Objekten des Ortsteiles, 
- Straßenbenennungen, 
- Vorschläge für die Besetzung des Ortsgerichtes. 

 
Die Anhörung erfolgt durch eine schriftliche oder elektroni-
sche Stellungnahme des Ortsbeirates, die innerhalb einer 
Frist von vier Wochen an die Stadtverordnetenvorsteherin 
oder den Stadtverordnetenvorsteher bzw. an die Bürger-
meisterin oder den Bürgermeister oder deren oder dessen 
Vertreter im Amt zu richten ist. Die Stadtverordnetenvor-
steherin oder der Stadtverordnetenvorsteher bzw. die Bür-
germeisterin oder der Bürgermeister kann die Frist in Ein-
zelfällen angemessen verlängern oder kürzen. Äußert sich 
der Ortsbeirat verspätet oder gar nicht, so gilt dies als Zu-
stimmung. 
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 (3) Der Ortsbeirat wird nicht angehört zu Angelegen-
heiten, die den Ortsbezirk nur als Teil der Ge-
meinde insgesamt berühren. Insbesondere ist er 
nicht vor Erlass, Änderung oder Aufhebung von 
Ortsrecht zu hören, das für alle Ortsbezirke der Ge-
meinde unterschiedslos gilt und damit nur die Ge-
samtinteressen der Gemeinde angeht, welche die 
Gemeindevertretung zu wahren hat. 

 (3) Der Ortsbeirat wird nicht angehört zu Angelegen-
heiten, die den Ortsbezirk nur als Teil der Stadt 
insgesamt berühren. Insbesondere ist er nicht vor 
Erlass, Änderung oder Aufhebung von Ortsrecht 
zu hören, das für alle Ortsbezirke der Stadt unter-
schiedslos gilt und damit nur die Gesamtinteres-
sen der Stadt angeht, welche die Stadtverordne-
tenversammlung zu wahren hat.  
 
Weiterhin wird der Ortsbeirat nicht angehört zu 
Angelegenheiten, welche in Erfüllung der Auf-
tragsangelegenheiten im Sinne des § 4 Abs. 2 
HGO wahrgenommen werden. 
 

(3) Der Ortsbeirat wird nicht angehört zu Angelegenheiten, die 
den Ortsbezirk nur als Teil der Stadt insgesamt berühren. 
Insbesondere ist er nicht vor Erlass, Änderung oder Aufhe-
bung von Ortsrecht zu hören, das für alle Ortsbezirke der 
Stadt unterschiedslos gilt und damit nur die Gesamtinteres-
sen der Stadt angeht, welche die Stadtverordnetenver-
sammlung zu wahren hat.  
 
Weiterhin wird der Ortsbeirat nicht angehört zu Angelegen-
heiten, welche in Erfüllung der Auftragsangelegenheiten im 
Sinne des § 4 Abs. 2 HGO wahrgenommen werden. 
 

 (4) Gemeindevertretung und Gemeindevorstand kön-
nen dem Ortsbeirat Angelegenheiten zur Stellung-
nahme vorlegen. Abs. 2 gilt entsprechend. 

 (4) Stadtverordnetenversammlung und Magistrat 
können dem Ortsbeirat Angelegenheiten zur 
Stellungnahme vorlegen. Abs. 2 gilt entspre-
chend. 
 

(4) Stadtverordnetenversammlung und Magistrat können dem 
Ortsbeirat Angelegenheiten zur Stellungnahme vorlegen. 
Abs. 2 gilt entsprechend. 
 

 (5) Der Ortsbeirat hat ein Vorschlagsrecht in allen An-
gelegenheiten, die den Ortsbezirk angehen. Vor-
schläge reicht er in schriftlicher oder elektronischer 
Form bei dem Gemeindevorstand ein. Dieser legt 
sie mit seiner Stellungnahme der Gemeindevertre-
tung vor, wenn diese für die Entscheidung zustän-
dig ist. Die Gemeindevertretung entscheidet in an-
gemessener Frist über Vorschläge des Ortsbeira-
tes. 
Die oder der Vorsitzende der Gemeindevertretung 
teilt die Entscheidung dem Ortsbeirat in schriftlicher 
oder elektronischer Form mit. 

 (5) Der Ortsbeirat hat ein Vorschlagsrecht in allen 
Angelegenheiten, die den Ortsbezirk angehen. 
Vorschläge reicht er schriftlich bei dem Magistrat 
ein. Dieser legt sie mit seiner Stellungnahme der 
Stadtverordnetenversammlung vor, wenn diese 
für die Entscheidung zuständig ist. Die Stadtver-
ordnetenversammlung entscheidet in angemes-
sener Frist über Vorschläge des Ortsbeirates.  
Der Stadtverordnetenvorsteher (m/w) oder der 
zuständige Dezernent (m/w) teilt die Entschei-
dung oder den Sachstand dem Ortsbeirat 
schriftlich mit.  
 
Zu Anfragen und zu Vorschlägen der Ortsbei-
räte, für die die Stadtverordnetenversammlung 
nicht zuständig ist, erteilt der Magistrat dem 
Ortsbeirat innerhalb von drei Monaten eine Stel-
lungnahme. Diese kann auch beinhalten, dass 
der Magistrat ablehnt, sich näher mit dem ent-
sprechenden Antrag oder Vorschlag zu befas-
sen.  
Die Entscheidungen und Stellungnahmen des 
Magistrats an den Ortsbeirat sind der Nieder-
schrift der Ortsbeiratssitzung beizufügen. 
 

(5) Der Ortsbeirat hat ein Vorschlagsrecht in allen Angelegen-
heiten, die den Ortsbezirk angehen. Vorschläge reicht er in 
schriftlicher oder elektronischer Form bei dem Magistrat 
ein. Dieser legt sie mit seiner Stellungnahme der Stadtver-
ordnetenversammlung vor, wenn diese für die Entschei-
dung zuständig ist. Die Stadtverordnetenversammlung ent-
scheidet in angemessener Frist über Vorschläge des Orts-
beirates.  
Die Stadtstadtverordnetenvorsteherin oder der Stadt-
verordnetenvorsteher oder die zuständige Dezernentin 
oder der zuständige Dezernent teilt die Entscheidung o-
der den Sachstand dem Ortsbeirat schriftlich mit. 
Bei Zuständigkeit der Stadtverordnetenversammlung 
soll die Angelegenheit spätestens auf der vierten fol-
genden Sitzung beraten werden. 
 
Zu Anfragen und zu Vorschlägen der Ortsbeiräte, für die die 
Stadtverordnetenversammlung nicht zuständig ist, erteilt 
der Magistrat dem Ortsbeirat innerhalb von drei Monaten 
eine Stellungnahme. 
 

§ 2 Pflicht zur Teil-
nahme an den Sit-
zungen 

(1) Die Mitglieder des Ortsbeirates sind verpflichtet, an 
den Sitzungen des Ortsbeirates teilzunehmen. 

§ 2 Pflicht zur Teil-
nahme an den Sitzun-
gen 
 

(1) Die Mitglieder des Ortsbeirates sind verpflichtet, 
an den Sitzungen des Ortsbeirates teilzunehmen. 
 

(1) Die Mitglieder des Ortsbeirates sind verpflichtet, an den Sit-
zungen des Ortsbeirates teilzunehmen. 
 

 (2) Bei Verhinderung zeigen sie ihr Ausbleiben vor Be-
ginn der Sitzung der oder dem Vorsitzenden des 
Ortsbeirates an und legen dieser oder diesem die 
Gründe dar. 
Fehlt ein Mitglied des Ortsbeirates mehr als einmal 
unentschuldigt, kann die oder der Vorsitzende sie 
oder ihn schriftlich oder elektronisch ermahnen. Die 
Ermahnung ist in der nachfolgenden Sitzung von 
der oder dem Vorsitzenden zu verlesen. 

 (2) Bei Verhinderung zeigen sie ihr Ausbleiben vor 
Beginn der Sitzung dem Vorsitzenden (m/w) des 
Ortsbeirates an und legen dieser oder diesem die 
Gründe dar.  
Fehlt ein Mitglied des Ortsbeirates mehr als ein-
mal unentschuldigt, kann der Vorsitzende (m/w) 
sie oder ihn schriftlich ermahnen. Die Ermahnung 
ist in der diesem Schreiben nachfolgenden Sit-
zung von dem Vorsitzenden (m/w) zu verlesen. 

(2) Bei Verhinderung zeigen sie ihr Ausbleiben vor Beginn der 
Sitzung der oder dem Vorsitzenden des Ortsbeirates an und 
legen dieser oder diesem die Gründe dar.  
Fehlt ein Mitglied des Ortsbeirates mehr als einmal unent-
schuldigt, kann die oder der Vorsitzende sie oder ihn schrift-
lich oder elektronisch ermahnen. Die Ermahnung ist in der 
diesem Schreiben nachfolgenden Sitzung von der oder dem 
Vorsitzenden zu verlesen. 
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 (3) Ein Mitglied des Ortsbeirates, das die Sitzung vor-
zeitig verlassen will, zeigt dies der oder dem Vorsit-
zenden vor Beginn, spätestens vor dem Verlassen 
der Sitzung an und legt die Gründe dar. 

 (3) Ein Mitglied des Ortsbeirates, das die Sitzung 
vorzeitig verlassen will, zeigt dies dem Vorsitzen-
den (m/w) vor Beginn, spätestens vor dem Ver-
lassen der Sitzung an und legt die Gründe dar. 
 

(3) Ein Mitglied des Ortsbeirates, das die Sitzung vorzeitig ver-
lassen will, zeigt dies der oder dem Vorsitzenden vor Be-
ginn, spätestens vor dem Verlassen der Sitzung an und legt 
die Gründe dar. 
 

§ 3 Treupflicht  Die Mitglieder des Ortsbeirates dürfen wegen ihrer 
besonderen Treupflicht Ansprüche Dritter gegen 
die Gemeinde nicht geltend machen, wenn der Auf-
trag mit den Aufgaben ihrer Tätigkeit im Zusam-
menhang steht, es sei denn, dass sie als gesetzli-
che Vertreterinnen oder Vertreter handeln. 

§ 3 Treupflicht  Die Mitglieder des Ortsbeirates dürfen wegen ih-
rer besonderen Treupflicht Ansprüche Dritter ge-
gen die Gemeinde nicht geltend machen, wenn 
der Auftrag mit den Aufgaben ihrer Tätigkeit im 
Zusammenhang steht, es sei denn, dass sie als 
gesetzliche Vertreter (m/w) handeln. 
 

 Die Mitglieder des Ortsbeirates dürfen wegen ihrer besonde-
ren Treupflicht Ansprüche Dritter gegen die Gemeinde nicht 
geltend machen, wenn der Auftrag mit den Aufgaben ihrer 
Tätigkeit im Zusammenhang steht, es sei denn, dass sie als 
gesetzliche Vertreterinnen oder Vertreter handeln. 
 

§ 4 Verschwiegen-
heitspflicht 

 Die Mitglieder des Ortsbeirates unterliegen der Ver-
schwiegenheitspflicht des § 24 HGO. Sie haben 
über die ihnen bei ihrer Tätigkeit bekannt geworde-
nen Angelegenheiten Verschwiegenheit zu bewah-
ren, es sei denn, es handelt sich um offenkundige 
oder in öffentlichen Sitzungen behandelte Angele-
genheiten. 
 

§ 4 Verschwiegen-
heitspflicht 

 Die Mitglieder des Ortsbeirates unterliegen der 
Verschwiegenheitspflicht des § 24 HGO. Sie ha-
ben über die ihnen bei ihrer Tätigkeit bekannt ge-
wordenen Angelegenheiten Verschwiegenheit zu 
bewahren, es sei denn, es handelt sich um offen-
kundige oder in öffentlichen Sitzungen behan-
delte. 

 Die Mitglieder des Ortsbeirates unterliegen der Verschwie-
genheitspflicht des § 24 HGO. Sie haben über die ihnen bei 
ihrer Tätigkeit bekannt gewordenen Angelegenheiten Ver-
schwiegenheit zu bewahren, es sei denn, es handelt sich um 
offenkundige oder in öffentlichen Sitzungen behandelte An-
gelegenheiten. 

§ 5 Ordnungswidrig-
keiten 

 Verstöße gegen die in §§ 2, 3 und 4 geregelten 
Pflichten zeigt die oder der Vorsitzende des Orts-
beirates dem Gemeindevorstand an, um ein Ord-
nungswidrigkeitenverfahren nach § 24 a HGO zu 
erwirken. 

§ 5 Ordnungswidrig-
keiten 

 Verstöße gegen die in §§ 2, 3 und 4 geregelten 
Pflichten zeigt der Vorsitzende (m/w) des Orts-
beirates der Aufsichtsbehörde an, um ein Ord-
nungswidrigkeitenverfahren nach § 24 a HGO zu 
erwirken. 
 

 Verstöße gegen die in §§ 2, 3 und 4 geregelten Pflichten 
zeigt die oder der Vorsitzende des Ortsbeirates dem Ma-
gistrat an, um ein Ordnungswidrigkeitenverfahren nach § 24 
a HGO zu erwirken. 
 

II. Vorsitz im Ortsbeirat II. Vorsitz im Ortsbeirat   

§ 6 Einberufen der 
Sitzungen 

(1) Die Mitglieder des Ortsbeirates wählen in der ers-
ten Sitzung nach der Wahl aus ihrer Mitte eine o-
der einen Vorsitzenden sowie mehrere Stellvertre-
terinnen bzw. Stellvertreter. Die Zahl der Stellver-
treterinnen oder Stellvertreter wird auf ... festge-
legt. 
 

§ 6 Einberufen der Sit-
zungen 

(1) Die Mitglieder des Ortsbeirates wählen in der ers-
ten Sitzung nach der Wahl aus ihrer Mitte einen 
Vorsitzenden (m/w) sowie einen oder mehrere 
Stellvertreter (m/w). 

(1) Die Mitglieder des Ortsbeirates wählen in der ersten Sitzung 
nach der Wahl aus ihrer Mitte eine oder einen Vorsitzenden 
sowie mehrere Stellvertreterinnen bzw. Stellvertreter. 
Die Zahl der Stellvertreterinnen oder Stellvertreter wird 
auf 2 festgelegt. 

 (2) Die oder der Vorsitzende des Ortsbeirates beruft 
die Mitglieder des Ortsbeirates zu den Sitzungen 
des Ortsbeirates so oft wie es die Geschäfte erfor-
dern, jedoch mindestens viermal im Jahr. Eine Sit-
zung muss unverzüglich einberufen werden, wenn 
es ein Viertel der Mitglieder des Ortsbeirates, der 
Gemeindevorstand oder die Bürgermeisterin oder 
der Bürgermeister unter Angabe der zur Verhand-
lung zu stellenden Gegenstände verlangt und die 
Verhandlungsgegenstände in die Zuständigkeit des 
Ortsbezirks und hier des Ortsbeirates fallen. Die 
Antragstellerinnen und/oder die Antragsteller ha-
ben eigenhändig zu unterzeichnen. 

 (2) Der Vorsitzende (m/w) des Ortsbeirates beruft 
die Mitglieder des Ortsbeirates zu den Sitzungen 
des Ortsbeirates so oft wie es die Geschäfte er-
fordern, jedoch mindestens alle zwei Monate, 
einmal ein. Eine Sitzung muss unverzüglich ein-
berufen werden, wenn es ein Viertel der Mitglie-
der des Ortsbeirates, der Magistrat oder der Bür-
germeister (m/w) unter Angabe der zur Verhand-
lung zu stellenden Gegenstände verlangt und die 
Verhandlungsgegenstände in die Zuständigkeit 
des Ortsbezirks und hier des Ortsbeirates fallen. 
Der Antragsteller (m/w) hat eigenhändig zu unter-
zeichnen. 
 

(2) Die oder der Vorsitzende des Ortsbeirates beruft die Mitglie-
der des Ortsbeirates zu den Sitzungen des Ortsbeirates so 
oft wie es die Geschäfte erfordern, jedoch mindestens vier-
mal im Jahr, einmal ein. Eine Sitzung muss unverzüglich 
einberufen werden, wenn es ein Viertel der Mitglieder des 
Ortsbeirates, der Magistrat oder die Bürgermeisterin oder 
der Bürgermeister unter Angabe der zur Verhandlung zu 
stellenden Gegenstände verlangt und die Verhandlungsge-
genstände in die Zuständigkeit des Ortsbezirks und hier des 
Ortsbeirates fallen. Die Antragstellerin oder der Antragstel-
ler hat eigenhändig zu unterzeichnen. 
 

 (3) Die Tagesordnung und der Zeitpunkt der Sitzung 
werden von der oder dem Vorsitzenden im Beneh-
men mit dem Gemeindevorstand festgesetzt. 

 (3) Die Tagesordnung und der Zeitpunkt der Sitzung 
werden von dem Vorsitzenden (m/w) im Beneh-
men mit dem Magistrat festgesetzt. 
 

(3) Die Tagesordnung und der Zeitpunkt der Sitzung werden von 
der oder dem Vorsitzenden im Benehmen mit dem Magistrat 
festgesetzt. 
 

 (4) Einberufen wird mit schriftlicher Ladung an alle Mit-
glieder des Ortsbeirates und an den Gemeindevor-
stand sowie an die oder den Vorsitzenden der Ge-

 (4) Einberufen wird mit schriftlicher Ladung an alle 
Mitglieder des Ortsbeirates und an den Magistrat 
sowie an den Vorsitzenden (m/w) der Stadtver-
ordnetenversammlung. Darin sind Zeit, Ort und 

(4) Einberufen wird mit schriftlicher Ladung an alle Mitglieder 
des Ortsbeirates und an den Magistrat sowie an die Vorsit-
zende oder den Vorsitzenden der Stadtverordnetenver-
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meindevertretung. Darin sind Zeit, Ort und Tages-
ordnung der Sitzung des Ortsbeirates anzugeben. 
Die Schriftform kann durch die elektronische Form 
ersetzt werden. 

Tagesordnung der Sitzung des Ortsbeirates an-
zugeben. Die Schriftform kann durch die elektro-
nische Form ersetzt werden, soweit dem Vorsit-
zenden (m/w) eine schriftliche Einverständniser-
klärung unter Angabe der E-Mail-Adresse vor-
liegt. 
 

sammlung. Darin sind Zeit, Ort und Tagesordnung der Sit-
zung des Ortsbeirates anzugeben. Die Schriftform kann 
durch die elektronische Form ersetzt werden. 
 

 (5) Zwischen dem Zugang der Ladung und dem Sit-
zungstag müssen mindestens drei volle Kalender-
tage liegen. In eiligen Fällen kann die oder der Vor-
sitzende die Frist verkürzen, jedoch muss die La-
dung spätestens am Tage vor der Sitzung zuge-
hen. Die oder der Vorsitzende muss auf die Verkür-
zung im Ladungsschreiben ausdrücklich hinwei-
sen. 
Bei Wahlen müssen zwischen dem Zugang der La-
dung und dem Sitzungstag stets mindestens drei 
Tage liegen. 

 (5) Zwischen dem Zugang der Ladung und dem Sit-
zungstag müssen mindestens drei volle Kalen-
dertage liegen. In eiligen Fällen kann der Vorsit-
zende (m/w) die Frist verkürzen, jedoch muss die 
Ladung spätestens am Tage vor der Sitzung zu-
gehen. Der Vorsitzende (m/w) muss auf die Ver-
kürzung im Ladungsschreiben ausdrücklich hin-
weisen. 
Bei Wahlen müssen zwischen dem Zugang der 
Ladung und dem Sitzungstag stets mindestens 
drei Tage liegen. 
 

(5) Zwischen dem Zugang der Ladung und dem Sitzungstag 
müssen mindestens drei volle Kalendertage liegen. In eiligen 
Fällen kann die oder der Vorsitzende die Frist verkürzen, je-
doch muss die Ladung spätestens am Tage vor der Sitzung 
zugehen. Die oder der Vorsitzende muss auf die Verkürzung 
im Ladungsschreiben ausdrücklich hinweisen. 
Bei Wahlen müssen zwischen dem Zugang der Ladung und 
dem Sitzungstag stets mindestens drei Tage liegen. 
 

 (6) Die Sitzungen des Ortsbeirates finden in Präsenz 
statt. Die Mitglieder des Ortsbeirates - mit Aus-
nahme der oder des Vorsitzenden - sowie die Mit-
glieder des Gemeindevorstands können auch ohne 
Anwesenheit am Sitzungsort per Bild-Ton-Übertra-
gung an den Sitzungen teilnehmen, wenn eine di-
gitale Sitzungsteilnahme in der Einladung vorgese-
hen ist. Ob eine Sitzung per Bild-Ton-Übertragung 
erfolgt wird von der Vorsitzenden oder dem Vorsit-
zenden des Ortsbeirates im Benehmen mit dem 
Gemeindevorstand festgesetzt. Die digitale Sit-
zungsteilnahme soll einen Tag vor der Sitzung der 
oder dem Vorsitzenden des Ortsbeirates sowie der 
Verwaltung mitgeteilt werden. Zugeschaltete Mit-
glieder des Ortsbeirates gelten als anwesend im 
Sinne von § 82 Abs. 6 HGO i.V.m. § 53 Abs. 1 S. 1 
HGO. Die Gemeinde hat dafür Sorge zu tragen, 
dass in ihrem Verantwortungsbereich die techni-
schen Voraussetzungen für eine Zuschaltung mit-
tels Bild-Ton-Übertragung während der Sitzung 
durchgehend bestehen. Dies gilt auch für nichtöf-
fentliche Sitzungen. Hier haben die zugeschalteten 
Mitglieder der Gemeindevertretung und des Ge-
meindevorstands sicherzustellen, dass keine wei-
teren Personen die Sitzungen verfolgen können. 
Eine digitale Sitzungsteilnahme ist nicht möglich: 
 

1. in der ersten Sitzung des Ortsbeirates nach 
der Wahl  

2. bei Wahlen nach § 55 HGO  
3. bei Beschlussfassungen nach § 82 Abs. 6 

HGO i.V.m. § 57 Abs. 2 HGO  
4. (…) 

 
Die oder der Vorsitzende des Ortsbeirates und die 
Mitglieder des Ortsbeirates müssen sich in der Sit-
zung optisch und akustisch wahrnehmen können. 
In öffentlichen Sitzungen des Ortsbeirates muss 

 (6) Anträge sind schriftlich und vom Antragsteller 
(m/w) unterzeichnet bei dem Vorsitzenden (m/w) 
oder bei einer von der oder dem Vorsitzenden 
(m/w) zu bestimmenden Person in der Verwal-
tung einzureichen. Eine Einreichung durch Fax o-
der E-Mail im Büro der städtischen Gremien ist 
ausreichend. Sie müssen jedoch am 8. Kalender-
tag vor der Sitzung bis spätestens 24 Uhr im Büro 
der städtischen Gremien eingegangen sein. 

(6) Anträge sind schriftlich von der Antragstellerin oder dem 
Antragsteller unterzeichnet bei der Vorsitzenden oder dem 
Vorsitzenden oder im Büro der städtischen Gremien ein-
zureichen. Die Einreichung durch E-Mail im Büro der städti-
schen Gremien ist ausreichend. Zwischen dem Zugang der 
Anträge bei der oder dem Vorsitzenden und dem Sit-
zungstag müssen mindestens 7 volle Kalendertage lie-
gen. 
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gewährleistet sein, dass per Bild-Ton-Übertragung 
teilnehmende Mitglieder des Ortsbeirates auch für 
die im Sitzungssaal anwesende Öffentlichkeit in 
Bild und Ton wahrnehmbar sind. 
 
Technisch bedingte Störungen, die nicht im Verant-
wortungsbereich der Gemeinde liegen, sind unbe-
achtlich und haben keinen Einfluss auf die Wirk-
samkeit der in der Sitzung gefassten Beschlüsse. 
 

§ 7 Vorsitz und Stell-
vertretung 

(1) Die oder der Vorsitzende eröffnet, leitet und 
schließt die Sitzung des Ortsbeirates. Ist sie oder 
er verhindert, so sind die Stellvertreterinnen und 
Stellvertreter in der Reihenfolge zu ihrer oder sei-
ner Vertretung berufen, die der Ortsbeirat be-
schließt. 
 

§ 7 Vorsitz und Stell-
vertretung 

(1) Der Vorsitzende (m/w) eröffnet, leitet und schließt 
die Sitzung des Ortsbeirates. Ist sie oder er ver-
hindert, so ist der Stellvertreter (m/w) in der Rei-
henfolge zu ihrer oder seiner Vertretung berufen, 
die der Ortsbeirat beschließt. 

(1) Die oder der Vorsitzende eröffnet, leitet und schließt die Sit-
zung des Ortsbeirates. Ist sie oder er verhindert, so ist die 
Stellvertreterin oder der Stellvertreter in der Reihenfolge 
zu ihrer oder seiner Vertretung berufen, die der Ortsbeirat 
beschließt. 

 (2) Die oder der Vorsitzende hat nach Eröffnung der 
Sitzung festzustellen, ob Einwendungen gegen die 
Tagesordnung vorliegen. 
Im Übrigen hat sie oder er die Sitzung sachlich und 
unparteiisch zu leiten. Sie oder er handhaben die 
Ordnung in der Sitzung und üben das Hausrecht im 
Sinne von §§ 12, 13 aus. 

 (2) Der Vorsitzende (m/w) hat nach Eröffnung der 
Sitzung festzustellen, ob Einwendungen gegen 
die Tagesordnung vorliegen.  
Im Übrigen hat sie oder er die Sitzung sachlich 
und unparteiisch zu leiten. Sie oder er handha-
ben die Ordnung in der Sitzung und üben das 
Hausrecht im Sinne von §§ 12, 13 aus.  
 

(2) Die oder der Vorsitzende hat nach Eröffnung der Sitzung 
festzustellen, ob Einwendungen gegen die Tagesordnung 
vorliegen.  
Im Übrigen hat sie oder er die Sitzung sachlich und unpartei-
isch zu leiten. Sie oder er handhaben die Ordnung in der Sit-
zung und üben das Hausrecht im Sinne von §§ 12, 13 aus.  
 

III. Sitzungen des Ortsbeirates III. Sitzungen im Ortsbeirat   

§ 8 Öffentlichkeit (1) Der Ortsbeirat berät und beschließt grundsätzlich in 
öffentlichen Sitzungen. Die Öffentlichkeit ist auch 
gewahrt, wenn die Sitzung mittels Bild-Ton-Über-
tragung durchgeführt wird. Die oder der Vorsit-
zende kann für einzelne Angelegenheiten die Öf-
fentlichkeit ausschließen. Der generelle Aus-
schluss der Öffentlichkeit für bestimmte Arten von 
Angelegenheiten ist unzulässig. 

§ 8 Öffentlichkeit (1) Der Ortsbeirat berät und beschließt grundsätz-
lich in öffentlichen Sitzungen. Er kann für ein-
zelne Angelegenheiten die Öffentlichkeit aus-
schließen. Der generelle Ausschluss der Öffent-
lichkeit für bestimmte Arten von Angelegenhei-
ten ist unzulässig. 

(1) Der Ortsbeirat berät und beschließt grundsätzlich in öffentli-
chen Sitzungen. Die oder der Vorsitzende kann für ein-
zelne Angelegenheiten die Öffentlichkeit ausschließen. Der 
generelle Ausschluss der Öffentlichkeit für bestimmte Arten 
von Angelegenheiten ist unzulässig. 

 (2) Anträge auf Ausschluss der Öffentlichkeit werden 
in nicht-öffentlicher Sitzung begründet, beraten und 
entschieden. Die Entscheidung kann in öffentlicher 
Sitzung getroffen werden, wenn keine besondere 
Begründung oder Beratung erforderlich ist. 

 (2) Anträge auf Ausschluss der Öffentlichkeit werden 
in nicht-öffentlicher Sitzung begründet, beraten 
und entschieden. Die Entscheidung kann in öf-
fentlicher Sitzung getroffen werden, wenn keine 
besondere Begründung oder Beratung erforder-
lich ist. 
 

(2) Anträge auf Ausschluss der Öffentlichkeit werden in nicht-
öffentlicher Sitzung begründet, beraten und entschieden. Die 
Entscheidung kann in öffentlicher Sitzung getroffen werden, 
wenn keine besondere Begründung oder Beratung erforder-
lich ist. 
 

 (3) Beschlüsse, welche in nicht-öffentlicher Sitzung ge-
fasst worden sind, sollen nach Wiederherstellung 
der Öffentlichkeit bekanntgegeben werden, soweit 
dies angängig ist. 

 (3) Beschlüsse, welche in nicht-öffentlicher Sitzung 

gefasst worden sind, sollen nach Wiederherstel-

lung der Öffentlichkeit bekannt gegeben werden, 

soweit dies angängig ist. 

 

(3) Beschlüsse, welche in nicht-öffentlicher Sitzung gefasst wor-

den sind, sollen nach Wiederherstellung der Öffentlichkeit 

bekannt gegeben werden, soweit dies angängig ist. 

 

§ 9 Beschlussfähig-
keit 

(1) Der Ortsbeirat ist beschlussfähig, wenn ordnungs-
gemäß geladen und mehr als die Hälfte der gesetz-
lichen Zahl der Mitglieder des Ortsbeirates anwe-
send ist. Bei der Feststellung der Beschlussfähig-
keit sind auch die Mitglieder des Ortsbeirates zu be-
rücksichtigen, die an der Sitzung mittels Bild-Ton-
Übertragung teilnehmen. Die Beschlussfähigkeit 
gilt solange als vorhanden, bis das Gegenteil auf 
Antrag festgestellt wird. Die Antragstellerin oder der 
Antragsteller zählt zu den anwesenden Mitgliedern. 

§ 9 Beschlussfähigkeit (1) Der Ortsbeirat ist beschlussfähig, wenn ord-
nungsgemäß geladen und mehr als die Hälfte 
der gesetzlichen Zahl der Mitglieder des Ortsbei-
rates anwesend ist. Die Beschlussfähigkeit gilt 
solange als vorhanden, bis das Gegenteil auf 
Antrag festgestellt wird. Der Antragsteller (m/w) 
zählt zu den anwesenden Mitgliedern. 

(1) Der Ortsbeirat ist beschlussfähig, wenn ordnungsgemäß 
geladen und mehr als die Hälfte der gesetzlichen Zahl der 
Mitglieder des Ortsbeirates anwesend ist. Die Beschlussfä-
higkeit gilt solange als vorhanden, bis das Gegenteil auf 
Antrag festgestellt wird. Die Antragstellerin oder der An-
tragsteller zählt zu den anwesenden Mitgliedern. 
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 (2) Ist eine Angelegenheit wegen Beschlussunfähig-
keit zurückgestellt worden und tritt der Ortsbeirat 
zur Verhandlung über denselben Gegenstand zum 
zweiten Mal zusammen, so ist er ohne Rücksicht 
auf die Zahl der Erschienenen beschlussfähig. In 
der Ladung zur zweiten Sitzung ist hierauf aus-
drücklich hinzuweisen. 

 (2) Ist eine Angelegenheit wegen Beschlussunfähig-
keit zurückgestellt worden und tritt der Ortsbeirat 
zur Verhandlung über denselben Gegenstand 
zum zweiten Mal zusammen, so ist er ohne 
Rücksicht auf die Zahl der Erschienenen be-
schlussfähig. In der Ladung zur zweiten Sitzung 
ist hierauf ausdrücklich hinzuweisen. 

(2) Ist eine Angelegenheit wegen Beschlussunfähigkeit zurück-
gestellt worden und tritt der Ortsbeirat zur Verhandlung 
über denselben Gegenstand zum zweiten Mal zusammen, 
so ist er ohne Rücksicht auf die Zahl der Erschienenen be-
schlussfähig. In der Ladung zur zweiten Sitzung ist hierauf 
ausdrücklich hinzuweisen. 

 (3) Besteht bei mehr als der Hälfte der Mitglieder des 
Ortsbeirates ein gesetzlicher Grund, der ihrer An-
wesenheit entgegensteht (z.B. wegen Interessen-
widerstreit gem. § 25 HGO), so ist der Ortsbeirat 
ohne Rücksicht auf die Zahl der anwesenden Mit-
glieder beschlussfähig. 

 (3) Besteht bei mehr als der Hälfte der Mitglieder 
des Ortsbeirates ein gesetzlicher Grund, der ih-
rer Anwesenheit entgegensteht, so ist der Orts-
beirat ohne Rücksicht auf die Zahl der anwesen-
den Mitglieder beschlussfähig. 

(3) Besteht bei mehr als der Hälfte der Mitglieder des Ortsbeira-
tes ein gesetzlicher Grund, der ihrer Anwesenheit entgegen-
steht (z.B. wegen Interessenwiderstreit gem. § 25 HGO), 
so ist der Ortsbeirat ohne Rücksicht auf die Zahl der anwe-
senden Mitglieder beschlussfähig. 

§ 10 Teilnahme von 
Mitgliedern anderer 
Gremien und Grup-
pierungen 

(1) Der Gemeindevorstand kann an den Sitzungen des 
Ortsbeirates teilnehmen. Er muss jederzeit zu dem 
Gegenstand der Verhandlung gehört werden. Glei-
ches gilt für die oder den Vorsitzenden der Gemein-
devertretung. Sofern eine Bild-Ton-Übertragung 
der Sitzung erfolgt, können die Mitglieder des Ge-
meindevorstands sowie die oder der Vorsitzende 
der Gemeindevertretung auch hieran durch Zu-
schaltung teilnehmen. 

§ 10 Teilnahme von 
Mitgliedern anderer 
Gremien und Gruppie-
rungen 

(1) Der Magistrat kann an den Sitzungen des Orts-
beirates teilnehmen. Er muss jederzeit zu dem 
Gegenstand der Verhandlung gehört werden. 
Gleiches gilt für den Vorsitzenden (m/w) der 
Stadtverordnetenversammlung. 

(1) Der Magistrat kann an den Sitzungen des Ortsbeirates teil-
nehmen. Er muss jederzeit zu dem Gegenstand der Ver-
handlung gehört werden. Gleiches gilt für die Vorsitzende 
oder den Vorsitzenden der Stadtverordnetenversammlung. 

 (2) Die Bürgermeisterin oder der Bürgermeister spricht 
für den Gemeindevorstand. Die Bürgermeisterin o-
der der Bürgermeister kann eine von der Auffas-
sung des Gemeindevorstandes abweichende Mei-
nung vertreten. Dabei hat sie oder er zunächst die 
Auffassung des Gemeindevorstandes darzulegen 
und danach kann sie oder er ihre oder seine eigene 
Auffassung vertreten. In diesem Fall kann der Ge-
meindevorstand eine andere Beigeordnete oder ei-
nen anderen Beigeordneten als Sprecherin oder 
als Sprecher benennen. 

 (2) Der Bürgermeister (m/w) spricht für den Magist-
rat. Der Bürgermeister (m/w) kann eine von der 
Auffassung des Magistrates abweichende Mei-
nung vertreten. Dabei hat er (m/w) zunächst die 
Auffassung des Magistrats darzulegen, und da-
nach kann er (m/w) die eigene Auffassung ver-
treten. 

(2) Die Bürgermeisterin oder der Bürgermeister spricht für 
den Magistrat. Die Bürgermeisterin oder der Bürgermeis-
ter kann eine von der Auffassung des Magistrates abwei-
chende Meinung vertreten. Dabei hat sie oder er zunächst 
die Auffassung des Magistrats darzulegen, und danach 
kann sie oder er die eigene Auffassung vertreten. 
In diesem Fall kann der Magistrat eine andere Stadträ-
tin oder einen anderen Stadtrat als Sprecherin oder als 
Sprecher benennen. 

 (3) Die Ortsbeiräte können Vertreterinnen und Vertre-
ter derjenigen Bevölkerungsgruppen, die von ihrer 
Entscheidung vorwiegend betroffen werden, und 
Sachverständige zu den Beratungen zuziehen. 

 (3) Die Ortsbeiräte können Vertreter (m/w) derjeni-
gen Bevölkerungsgruppen, die von ihrer Ent-
scheidung vorwiegend betroffen werden, und 
Sachverständige zu den Beratungen hinzuzie-
hen. 

(3) Die Ortsbeiräte können Vertreterinnen oder Vertreter der-
jenigen Bevölkerungsgruppen, die von ihrer Entscheidung 
vorwiegend betroffen werden, und Sachverständige zu den 
Beratungen hinzuziehen. 

 (4) Der Ortsbeirat kann beschließen, dem Kinder- und 
Jugendbeirat (oder: der oder dem Kinder- und Ju-
gendbeauftragten) in einer Sitzung zu einem Ta-
gesordnungspunkt, der Planungen und Vorhaben, 
die Interessen der Kinder und Jugendlichen im 
Ortsteil berühren, ein Rederecht zu gewähren. 

 (4) Der Ortsbeirat kann über die Regelung des Abs. 
3 hinaus beschließen, sonstige Vertreter (m/w) 
von Beiräten, Kommissionen und Sachverstän-
digen ein Rederecht zu gewähren. 

(4) Der Ortsbeirat kann beschließen, dem Jugendrat in ei-
ner Sitzung zu einem Tagesordnungspunkt, der Pla-
nungen und Vorhaben, die Interessen der Kinder und 
Jugendlichen im Ortsteil berühren ein Rederecht zu ge-
währen. 

 (5) Der Kinder- und Jugendbeirat (oder: die oder der 
Kinder- und Jugendbeauftragte) hat ein Vor-
schlags- und Antragsrecht bei Planungen und Vor-
haben, die die Interessen von Kindern und Jugend-
lichen im Ortsteil berühren. Vorschläge oder An-
träge reicht er in schriftlicher oder elektronischer 
Form bei der Vorsitzenden oder dem Vorsitzenden 
des Ortsbeirates ein. 

   (5) Der Jugendrat hat ein Vorschlags- und Antragsrecht bei 
Planungen und Vorhaben, die die Interessen von Kin-
dern und Jugendlichen im Ortsteil berühren. Vorschläge 
oder Anträge reicht er in schriftlicher oder elektroni-
scher Form bei der Vorsitzenden oder dem Vorsitzenden 
des Ortsbeirates ein. 

 (6) Der Ortsbeirat kann beschließen, dem Senioren-
beirat (oder: der oder dem Seniorenbeauftragten) 
in einer Sitzung zu einem Tagesordnungspunkt, 
der die Interessen älterer Menschen im Ortsteil be-
rührt, ein Rederecht zu gewähren. 

   (6) Der Ortsbeirat kann beschließen, dem Senioren-/Senio-
rinnenbeirat, in einer Sitzung zu einem Tagesordnungs-
punkt, der die Interessen älterer Menschen im Ortsteil 
berührt, ein Rederecht zu gewähren. 
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 (7) Der Seniorenbeirat (oder: die oder der Seniorenbe-
auftragte) hat ein Vorschlagsrecht in Angelegenhei-
ten, die die Interessen älterer Menschen im Ortsteil 
berühren. Vorschläge reicht er (oder: sie oder er) in 
schriftlicher oder elektronischer Form bei der oder 
dem Vorsitzenden des Ortsbeirates ein. 

   (7) Der Senioren-/Seniorinnenbeirat hat ein Vorschlags-
recht in Angelegenheiten, die die Interessen älterer Men-
schen im Ortsteil berühren. Vorschläge reicht er in 
schriftlicher oder elektronischer Form bei der oder dem 
Vorsitzenden des Ortsbeirates ein. 

 (8) Der Ortsbeirat kann über die Regelung des Abs. 3 
hinaus beschließen, sonstigen Vertreterinnen und 
Vertretern von Beiräten, Kommissionen und Sach-
verständigen ein Rederecht gewähren. 

   (8) Der Ortsbeirat kann über die Regelung des Abs. 3 hin-
aus beschließen, sonstige Vertreter (m/w/d) von Beirä-
ten, Kommissionen und Sachverständigen ein Rede-
recht zu gewähren. 

 (9) Gemeindevertreterinnen und Gemeindevertreter, 
die in dem Ortsbezirk wohnen, dem Ortsbeirat je-
doch nicht als ordentliche Mitglieder angehören, 
können an seinen Sitzungen mit beratender 
Stimme teilnehmen. 

 (5) Stadtverordnete, die in dem Ortsbezirk wohnen, 
dem Ortsbeirat jedoch nicht als ordentliche Mit-
glieder angehören, können an seinen Sitzungen 
mit beratender Stimme teilnehmen. 

(9) Stadtverordnete, die in dem Ortsbezirk wohnen, dem Orts-
beirat jedoch nicht als ordentliche Mitglieder angehören, 
können an seinen Sitzungen mit beratender Stimme teil-
nehmen. 

 (10) Ist bei der Sitzung des Ortsbeirates eine Bild-Ton-
Übertragung möglich, kann in den Fällen des Abs. 
3, 4, 6, 8, und 9 eine digitale Zuschaltung erfolgen. 

     

IV. Gang der Verhandlung IV. Gang der Verhandlung   

§ 11 Ändern und Er-
weitern der Tages-
ordnung 

(1) Der Ortsbeirat kann die Tagesordnung ändern. Er 
kann insbesondere beschließen, 
 
- die Reihenfolge der Tagesordnungspunkte zu 

ändern, 
- Tagesordnungspunkte abzusetzen oder 
- - Tagesordnungspunkte zu teilen oder mitei-

nander zu verbinden. 

§ 11 Ändern und Er-
weitern der Tagesord-
nung 

(1) Der Ortsbeirat kann die Tagesordnung ändern. 
Er kann insbesondere beschließen,  
 
- die Reihenfolge der Tagesordnungspunkte 

zu ändern,  
- Tagesordnungspunkte abzusetzen oder 
- Tagesordnungspunkte zu teilen oder mitei-

nander zu verbinden. 
 

(1) Der Ortsbeirat kann die Tagesordnung ändern. Er kann ins-
besondere beschließen,  
 
- die Reihenfolge der Tagesordnungspunkte zu ändern,  
- Tagesordnungspunkte abzusetzen oder 
- Tagesordnungspunkte zu teilen oder miteinander zu 

verbinden. 
 

 (2) Der Ortsbeirat kann beschließen, die Tagesord-
nung um Angelegenheiten zu erweitern, die nicht 
auf der Einladung verzeichnet waren, wenn dem 
zwei Drittel der gesetzlichen Zahl der Mitglieder des 
Ortsbeirates zustimmen. 

 (2) Der Ortsbeirat kann beschließen, die Tagesord-
nung um Angelegenheiten zu erweitern, die nicht 
auf der Einladung verzeichnet waren, wenn dem 
zwei Drittel der gesetzlichen Zahl der Mitglieder 
des Ortsbeirates zustimmen. 
 

(2) Der Ortsbeirat kann beschließen, die Tagesordnung um An-
gelegenheiten zu erweitern, die nicht auf der Einladung ver-
zeichnet waren, wenn dem zwei Drittel der gesetzlichen Zahl 
der Mitglieder des Ortsbeirates zustimmen. 
 

§ 12 Ordnungsgewalt 
und Hausrecht 

(1) Die oder der Vorsitzende handhabt die Ordnung in 
den Sitzungen des Ortsbeirates und übt das Haus-
recht aus. 

§ 12 Ordnungsgewalt 
und Hausrecht 

(1) Der Vorsitzende (m/w) handhabt die Ordnung in 
den Sitzungen des Ortsbeirates und übt das 
Hausrecht aus. 
 

(1) Die oder der Vorsitzende handhabt die Ordnung in den Sit-
zungen des Ortsbeirates und übt das Hausrecht aus. 
 

 (2) Die Ordnungsgewalt und das Hausrecht umfassen 
insbesondere das Recht der oder des Vorsitzenden 
 
- die Sitzung zu unterbrechen oder zu schließen, 

wenn der ordnungsgemäße Verlauf gestört 
wird, 

- die Personen, die sich ungebührlich benehmen 
oder die Ordnung der Versammlung stören, zu 
ermahnen und notfalls aus dem Sitzungssaal 
zu verweisen oder die Bild-Ton-Übertragung 
zu unterbrechen, 

- bei störender Unruhe unter den Zuhörern nach 
Abmahnung die Zuhörerplätze des Sitzungs-
saales räumen zu lassen, wenn sich die Stö-
rung anders nicht beseitigen lässt. 

 
Kann sich die oder der Vorsitzende kein Gehör ver-
schaffen, so verlässt sie oder er den Sitz. Damit ist 
die Sitzung unterbrochen. 

 (2) Die Ordnungsgewalt und das Hausrecht umfas-
sen insbesondere das Recht des Vorsitzenden 
(m/w) 
 
- die Sitzung zu unterbrechen oder zu schlie-

ßen, wenn der ordnungsgemäße Verlauf 
gestört wird, 

- die Personen, die sich ungebührlich beneh-
men oder die Ordnung der Versammlung 
stören, zu ermahnen und notfalls aus dem 
Sitzungssaal zu verweisen, 

- bei störender Unruhe unter den Zuhörern 
nach Abmahnung die Zuhörerplätze des 
Sitzungssaales räumen zu lassen, wenn 
sich die Störung anders nicht beseitigen 
lässt. 

 

(2) Die Ordnungsgewalt und das Hausrecht umfassen insbe-
sondere das Recht der oder des Vorsitzenden 
 
- die Sitzung zu unterbrechen oder zu schließen, wenn 

der ordnungsgemäße Verlauf gestört wird, 
- die Personen, die sich ungebührlich benehmen oder 

die Ordnung der Versammlung stören, zu ermahnen 
und notfalls aus dem Sitzungssaal zu verweisen, 

- bei störender Unruhe unter den Zuhörern nach Ab-
mahnung die Zuhörerplätze des Sitzungssaales räu-
men zu lassen, wenn sich die Störung anders nicht be-
seitigen lässt. 

 
Kann sich die oder der Vorsitzende kein Gehör verschaf-
fen, so verlässt sie oder er den Sitz. Damit ist die Sitzung 
unterbrochen. 
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Kann sich der Vorsitzende (m/w) kein Gehör 
verschaffen, so verlässt sie oder er den Sitz. Da-
mit ist die Sitzung unterbrochen. 
 

§ 13 Ordnungsmaß-
nahmen gegenüber 
Mitgliedern des Orts-
beirates und des Ge-
meindevorstandes 

(1) Die oder der Vorsitzende ruft Mitglieder des Orts-
beirates und des Gemeindevorstandes zur Sache, 
die bei ihrer Rede vom Verhandlungsgegenstand 
abschweifen. Sie oder er kann nach wiederholtem 
Sachruf das Wort entziehen, wenn die oder der Re-
deberechtigte erneut Anlass zu einer Ordnungs-
maßnahme gegeben hat. 

§ 13 Ordnungsmaß-
nahmen gegenüber 
Mitgliedern des Orts-
beirates und des Ma-
gistrates 
 

(1) Der Vorsitzende (m/w) ruft Mitglieder des Orts-
beirates und des Magistrates zur Sache, die bei 
ihrer Rede vom Verhandlungsgegenstand ab-
schweifen. Sie oder er kann nach wiederholtem 
Sachruf das Wort entziehen, wenn der Redebe-
rechtigte (m/w) erneut Anlass zu einer Ordnungs-
maßnahme gegeben hat. 
 

(1) Die oder der Vorsitzende ruft Mitglieder des Ortsbeirates 
und des Magistrates zur Sache, die bei ihrer Rede vom Ver-
handlungsgegenstand abschweifen. Sie oder er kann nach 
wiederholtem Sachruf das Wort entziehen, wenn die oder 
der Redeberechtigte erneut Anlass zu einer Ordnungsmaß-
nahme gegeben hat. 
 

 (2) Die oder der Vorsitzende entzieht dem Mitglied des 
Ortsbeirates oder des Gemeindevorstandes das 
Wort, wenn sie oder er es eigenmächtig ergriffen 
hat. Ist das Wort entzogen, so wird es ihr bzw. ihm 
zu demselben Tagesordnungspunkt nicht wieder 
erteilt. Die Maßnahme und ihr Anlass werden nicht 
erörtert. 

 (2) Der Vorsitzende (m/w) entzieht dem Mitglied des 
Ortsbeirates oder des Magistrates das Wort, 
wenn sie oder er es eigenmächtig ergriffen hat. 
Ist das Wort entzogen, so wird es ihr bzw. ihm zu 
demselben Tagesordnungspunkt nicht wieder er-
teilt. Die Maßnahme und ihr Anlass werden nicht 
erörtert. 
 

(2) Die oder der Vorsitzende entzieht dem Mitglied des Ortsbei-
rates oder des Magistrates das Wort, wenn sie oder er es 
eigenmächtig ergriffen hat. Ist das Wort entzogen, so wird es 
ihr bzw. ihm zu demselben Tagesordnungspunkt nicht wie-
der erteilt. Die Maßnahme und ihr Anlass werden nicht erör-
tert. 
 

 (3) Die oder der Vorsitzende ruft das Mitglied des Orts-
beirates oder des Gemeindevorstandes bei unge-
bührlichem oder ordnungswidrigem Verhalten mit 
Nennung des Namens zur Ordnung. 

 (3) Der Vorsitzende (m/w) ruft das Mitglied des Orts-
beirates oder des Magistrates bei ungebührli-
chem oder ordnungswidrigem Verhalten mit Nen-
nung des Namens zur Ordnung. 
 

(3) Die oder der Vorsitzende ruft das Mitglied des Ortsbeirates 
oder des Magistrates bei ungebührlichem oder ordnungswid-
rigem Verhalten mit Nennung des Namens zur Ordnung. 
 

 (4) Die oder der Vorsitzende kann ein Mitglied des 
Ortsbeirates bei wiederholtem ungebührlichem o-
der ordnungswidrigem Verhalten für einen oder 
mehrere, höchsten für drei Sitzungstage ausschlie-
ßen. 
Die oder der Betroffene kann ohne aufschiebende 
Wirkung die Entscheidung des Ortsbeirates anru-
fen. Diese ist in der nächsten Sitzung zu treffen. 

 (4) Der Vorsitzende (m/w) kann ein Mitglied des 
Ortsbeirates bei wiederholtem ungebührlichem o-
der ordnungswidrigem Verhalten für einen oder 
mehrere, höchstens für drei Sitzungstage aus-
schließen.  
Der Betroffene (m/w) kann ohne aufschiebende 
Wirkung die Entscheidung des Ortsbeirates anru-
fen. Diese ist in der nächsten Sitzung zu treffen. 
 

(4) Die oder der Vorsitzende kann ein Mitglied des Ortsbeirates 
bei wiederholtem ungebührlichem oder ordnungswidrigem 
Verhalten für einen oder mehrere, höchstens für drei Sit-
zungstage ausschließen.  
Die oder der Betroffene kann ohne aufschiebende Wirkung 
die Entscheidung des Ortsbeirates anrufen. Diese ist in der 
nächsten Sitzung zu treffen. 
 

    (5) Die vorgenannten Absätze dieses Paragraphen 
gelten entsprechend auch für den unter § 10 Ab-
satz 5 beschriebenen Personenkreis. 
 

(5) Die vorgenannten Absätze dieses Paragraphen gelten ent-
sprechend auch für den unter § 10 Absatz 4, 6, 8 und 9 be-
schriebenen Personenkreis. 
 

V. Niederschrift V. Niederschrift   

§ 14 Niederschrift (1) Über den wesentlichen Inhalt der Verhandlungen 
des Ortsbeirates ist eine Niederschrift zu fertigen. 
Sie soll sich auf die Angabe der Anwesenden, der 
verhandelten Gegenstände, der gefassten Be-
schlüsse und der vollzogenen Wahlen beschrän-
ken. Die Abstimmungsergebnisse sowie Verlauf 
und Ergebnisse von Wahlen sind festzuhalten. Je-
des Mitglied des Ortsbeirates kann vor Beginn der 
Stimmabgabe verlangen, dass ihre bzw. seine Ab-
stimmung in der Niederschrift festgehalten wird. 

§ 14 Niederschrift 
 

(1) Über den wesentlichen Inhalt der Verhandlun-
gen des Ortsbeirates ist eine Niederschrift zu 
fertigen. Sie soll sich auf die Angabe der Anwe-
senden, der verhandelten Gegenstände, der ge-
fassten Beschlüsse und der vollzogenen Wahlen 
beschränken. Die Abstimmungsergebnisse so-
wie Verlauf und Ergebnisse von Wahlen sind 
festzuhalten. Jedes Mitglied des Ortsbeirates 
kann vor Beginn der Stimmabgabe verlangen, 
dass ihre bzw. seine Abstimmung in der Nieder-
schrift festgehalten wird. 
 

(1) Über den wesentlichen Inhalt der Verhandlungen des Orts-
beirates ist eine Niederschrift zu fertigen. Sie soll sich auf 
die Angabe der Anwesenden, der verhandelten Gegen-
stände, der gefassten Beschlüsse und der vollzogenen 
Wahlen beschränken. Die Abstimmungsergebnisse sowie 
Verlauf und Ergebnisse von Wahlen sind festzuhalten. Je-
des Mitglied des Ortsbeirates kann vor Beginn der Stimm-
abgabe verlangen, dass ihre bzw. seine Abstimmung in der 
Niederschrift festgehalten wird. 
 

 (2) Die Niederschrift ist von der oder dem Vorsitzenden 
sowie von der Schriftführerin oder dem Schriftfüh-
rer zu unterzeichnen. Zu Schriftführern können nur 
Mitglieder des Ortsbeirates, Gemeindebedienstete 
– und zwar auch solche, die ihren Wohnsitz nicht in 

 (2) Die Niederschrift ist von dem Vorsitzenden 
(m/w) sowie von dem Schriftführer (m/w) zu un-
terzeichnen. Zu Schriftführern (m/w) können nur 
Mitglieder des Ortsbeirates, städtische Bediens-
tete – und zwar auch solche, die ihren Wohnsitz 
nicht in der Gemeinde haben – oder Bürger 

(2) Die Niederschrift ist von der oder dem Vorsitzenden sowie 
von der Schriftführerin oder dem Schriftführer zu unter-
zeichnen. Zu Schriftführerinnen oder Schriftführern kön-
nen nur Mitglieder des Ortsbeirates, städtische Bedienstete 
– und zwar auch solche, die ihren Wohnsitz nicht in der Ge-
meinde haben – oder Bürgerinnen oder Bürger gewählt 
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Friedberg (Hessen), den 26.02.2026 
 
…………………………………………………………………………… 
( H. Hollender - Vorsitzender der Stadtverordnetenversammlung ) 

der Gemeinde haben – oder Bürgerinnen bzw. Bür-
ger gewählt werden. Die Schriftführerin oder der 
Schriftführer ist für den Inhalt der Niederschrift al-
lein verantwortlich. 

(m/w) gewählt werden. Der Schriftführer (m/w) 
ist für den Inhalt der Niederschrift allein verant-
wortlich. 
 

werden. Die Schriftführerin oder der Schriftführer ist für 
den Inhalt der Niederschrift allein verantwortlich. 
 

 (3) Den Mitgliedern des Ortsbeirates sowie den Mit-
gliedern des Gemeindevorstandes wird eine Kopie 
der Niederschrift zugeleitet. Dies kann auch in 
elektronischer Form erfolgen. 

 (3) Die Niederschriften werden den Mitgliedern des 
Ortsbeirates und den Mitgliedern des Magistra-
tes mit der Einladung zur nächsten Sitzung zu-
geleitet. Dies kann auch durch elektronische Da-
tenübertragung erfolgen, wenn dies zwischen 
dem Vorsitzenden (m/w) des Ortsbeirates und 
den Mitgliedern des Ortsbeirates zuvor verein-
bart wurde. 
 

(3) Den Mitgliedern des Ortsbeirates sowie den Mitgliedern des 
Magistrates wird eine Kopie der Niederschrift spätestens 
nach 14 Tagen nach der Sitzung vorgelegt. Dies kann 
auch durch elektronische Datenübertragung erfolgen. 
 

 (4) Mitglieder des Ortsbeirates sowie Mitglieder des 
Gemeindevorstandes können Einwendungen ge-
gen die Richtigkeit der Niederschrift innerhalb von 
fünf Tagen nach Übermittlung der Niederschrift bei 
der oder dem Vorsitzenden des Ortsbeirates 
schriftlich erheben. Eine Einreichung der Einwen-
dung durch E-Mail ist ausreichend. Die Einwen-
dung ist zu begründen. Über fristgerechte Einwen-
dungen entscheidet der Ortsbeirat in der nächsten 
Sitzung. 

 (4) Mitglieder des Ortsbeirates sowie Mitglieder des 
Magistrates können Einwendungen gegen die 
Richtigkeit der Niederschrift ab dem Tag der 
Versendung bei der oder dem Vorsitzenden 
(m/w) des Ortsbeirates schriftlich erheben. Ein-
wendungen gegen die Richtigkeit der Nieder-
schrift können in der nächstfolgenden Sitzung 
erhoben werden. Eine Einreichung durch Fax, 
Computerfax oder E-Mail ist ausreichend. Die 
Einwendung ist zu begründen. Über die Einwen-
dungen entscheidet der Ortsbeirat. 
 

(4) Mitglieder des Ortsbeirates sowie Mitglieder des Magistra-
tes können Einwendungen gegen die Richtigkeit der Nie-
derschrift innerhalb von fünf Tagen nach Übermittlung der 
Niederschrift bei der oder dem Vorsitzenden des Ortsbeira-
tes schriftlich erheben. Eine Einreichung der Einwendung 
durch E-Mail ist ausreichend. Die Einwendung ist zu be-
gründen. Über fristgerechte Einwendungen entscheidet der 
Ortsbeirat in der nächsten Sitzung. 

VI. Schlussvorschriften VI. Schlussvorschriften   

   § 15 Arbeitsunterlagen (1) Jedem Mitglied des Ortsbeirates sind eine Text-
ausgabe der Hessischen Gemeindeordnung, 
eine Ausfertigung der Hauptsatzung der Stadt 
Friedberg (Hessen), der Geschäftsordnung der 
Stadtverordnetenversammlung sowie diese Ge-
schäftsordnung auszuhändigen. Werden diese 
während der Wahlzeit geändert, so gilt die in Satz 
1 getroffene Bestimmung auch für die geänderte 
Fassung. 
 

  

    (2) Unterlagen für Beratungspunkte, die auf der Ta-
gesordnung der Sitzung des Ortsbeirates ste-
hen, werden dem Ortsvorsteher (m/w) sowie 
den einzelnen Ortsbeiratsmitgliedern zugestellt. 
 

  

§ 15 Anwendung er-
gänzender Vorschrif-
ten der HGO und der 
Geschäftsordnung 
der Gemeindevertre-
tung 

 Sofern diese Geschäftsordnung keine erschöp-
fende Regelung enthält, gelten die für den Ge-
schäftsgang der Gemeindevertretung maßgebli-
chen Vorschriften der HGO und die Bestimmungen 
der Geschäftsordnung für die Gemeindevertretung 
entsprechend. 

§ 16 15 Anwendung er-
gänzender Vorschrif-
ten der HGO und der 
Geschäftsordnung der 
Stadtverordnetenver-
sammlung 
 

 Sofern diese Geschäftsordnung keine erschöp-
fende Regelung enthält, gelten die für den Ge-
schäftsgang der Stadtverordnetenversammlung 
maßgeblichen Vorschriften der HGO und die 
Bestimmungen der Geschäftsordnung für die 
Stadtverordnetenversammlung entsprechend. 

 Sofern diese Geschäftsordnung keine erschöpfende Rege-
lung enthält, gelten die für den Geschäftsgang der Stadtver-
ordnetenversammlung maßgeblichen Vorschriften der HGO 
und die Bestimmungen der Geschäftsordnung für die Stadt-
verordnetenversammlung entsprechend. 

§ 16 In-Kraft-Treten  Diese Geschäftsordnung tritt mit dem Tag der Be-
schlussfassung in Kraft. Zugleich tritt die Ge-
schäftsordnung ... außer Kraft. 

§ 17 16 Inkrafttreten  Diese Geschäftsordnung tritt mit dem Tag der 
Beschlussfassung in Kraft. Zugleich tritt die Ge-
schäftsordnung vom 22.06.2004 außer Kraft.  
 

 Diese Geschäftsordnung tritt zum 01.04.2026 in Kraft. Zu-
gleich tritt die Geschäftsordnung vom 19.09.2013 außer 
Kraft.  
 


